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6. Verkehrsflächen

6.1 öffentliche Verkehrsfläche

6.2 Grundstückszufahrten zur öffentlichen Verkehrsfläche: Die Gesamtbreite 
der Zufahrten eines Grundstücks darf höchstens ein Drittel der Länge der 
vorderen Grundstücksgrenze betragen (vordere Grundstücksgrenze ist die 
Grenze entlang der öffentlichen Verkehrsfläche). Eine Überschreitung 
kann ausnahmsweise zugelassen werden, wenn auf dem Grundstück je 
Wohngebäude ein zusätzlicher Besucherstellplatz entsprechend § 3 Abs. 2 
der Stellplatzsatzung errichtet wird.

7. Gestaltung

7.1 Dächer von Gebäuden der Hauptnutzung dürfen nur als Satteldach mit 
beidseitig gleicher Neigung von 20 bis 38° ausgeführt werden. Die Vorschrift 
gilt nicht für eingeschossige Anbauten und Gebäudeteile mit einer Grundfläche 
von insgesamt bis zu 30 % der Gesamtgrundfläche des Gebäudes.

7.2 Bei Dächern mit mindestens 34° Neigung sind je Dachseite zulässig: zwei 
Dachgauben mit maximal 2,0 m Außenbreite oder ein Zwerchgiebel, außen-
wandbündig, Breite maximal 3,5 m. Die Gauben und Zwerchgiebel müssen 
mindestens 1,0 m unter dem Hauptfirst zu liegen kommen (senkrecht gemes-
sen) und mindestens 1,5 m Abstand zum Ortgang einhalten. 

7.3 Einfriedungen, die bauliche Anlagen sind, dürfen nicht höher als 1,0 m sein 
und sind entlang den öffentlichen Verkehrsflächen als offene Zäune aus Holz 
oder Metall auszubilden. An den übrigen Grundstücksgrenzen sind auch 
Maschendrahtzäune zulässig. 

7.4 Aufschüttungen und Abgrabungen sind höchstens bis zu 0,5 m Abweichung 
vom natürlichen Gelände zulässig.

8. Grünordnung, Natur und Landschaft

8.1 private Grünfläche - Ortsrandeingrünung; die Fläche ist mit 
standorttypischen Laubgehölzen zu bepflanzen.

8.2 Auf den Flächen gemäß Nr. 8.1 sind bauliche Anlagen und Schnitthecken 
unzulässig, ausgenommen Zäune gemäß Nr. 7.3.

8.3 zu erhaltender Baum

8.4 Auf den Baugrundstücken ist je angefangene 500 m² Grundstücksfläche 
mindestens ein standorttypischer Laubbaum zu pflanzen. Vorhandene 
standorttypische Laubbäume werden dabei angerechnet.

8.5 Schnitthecken als Einfriedung sind bis zu einer Höhe von 1,80 m zulässig. 
Als Einfriedung dürfen nur standorttypische Gehölze verwendet werden.

8.6 Die nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke sind gärtnerisch zu 
bepflanzen. Kies- und Schotterflächen - ausgenommen bauliche Anlagen 
wie Wege, Stellplätze, Zufahrten, Terrassen sowie Spritzschutzstreifen 
an Gebäuden (Kiestraufstreifen) - sind unzulässig. Naturnah angelegte 
Pflanzungen auf Magerstandorten sind davon nicht betroffen.

8.7 Offene Stellplätze, Zufahrten auf den Baugrundstücken und Garagenstau-
räume sind wasserdurchlässig zu befestigen. Der Belag muss einen Öffnungs-
anteil von mindestens 15 % aufweisen. Stellplätze für Menschen mit Behin-
derung sind von der Vorschrift ausgenommen.

8.8 Ein Teil des gesammelten Niederschlagswassers ist in Behältern zu speichern und 
für die Gartenbewässerung zu verwenden. Das Fassungsvermögen der Behälter 
muss mindestens 0,3 l/m² Grundstücksfläche betragen.

8.9 Dächer von Garagen, Carports und Nebengebäuden mit einer Grundfläche von 
über 8 m² sind als Gründach mit einer Dicke der Substratschicht von mindestens 
6 cm anzulegen. Davon ausgenommen sind Dachflächen, die von Anlagen zur 
Nutzung solarer Strahlungsenergie überdeckt werden, die aufgrund von Brand-
schutzvorschriften nicht bepflanzt werden dürfen oder die als Dachterrasse
genutzt werden (Hinweis: der Bestands schutz vorhandener Gebäude bleibt 
unberührt).

8.10 Nicht verdunstetes oder verwendetes Niederschlagswasser ist auf den Grund-
stücken zu versickern. 

9. Immissionsschutz

9.1 Stationäre Geräte (Klimageräte, Lüftungsgeräte, Luft-Wärmepumpen und Mini-
Blockheizkraftwerke) oder ihre nach außen gerichteten Komponenten müssen 
zu schutzbedürftiger Bebauung folgende Mindestabstände einhalten:

Schallleistungspegel des Geräts - Mindestabstand:
45 dB(A) - 4 m; 50 dB(A) - 7 m; 55 dB(A) - 13 m; 60 dB(A) - 23 m;
65 dB(A) - 32 m; 70 dB(A) - 49 m; 75 dB(A) - 80 m

1. Räumlicher Geltungsbereich

1.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
des Bebauungsplans

2. Art der Nutzung

2.1  allgemeines Wohngebiet

Nutzungen nach § 4 Abs. 3 BauNVO sind nicht zulässig. Unzulässig sind 
auch Wohnnutzungen, die nicht dem Dauerwohnen dienen, z.B. Boarding-
häuser oder Monteurszimmer.

3. Wohnungen

3.1 In Wohngebäuden sind höchstens zwei Wohnungen zulässig.

4. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen

4.1 Die Gebäude sind in der offenen Bauweise als Einzelhäuser zu errichten.

4.2 Abstandsflächen: Es gilt die Vorschrift des Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO.

4.3 Baugrenze; Terrassen incl. Terrassenüberdachungen dürfen die 
Baugrenzen um bis zu 3,5 m Tiefe überschreiten, Balkone um
bis zu 2,0 m.

4.4 Vor geschlossenen Garagen sind auf den Baugrundstücken Garagenzufahrten 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB mit einer Mindestlänge von 5,0 m herzustellen 
(Stauraum). Die Garagenzufahrten sowie Zufahrten zu sonstigen Stellplätzen 
dürfen zur öffentlichen Verkehrsfläche hin nicht eingefriedet werden.

5. Maß der baulichen Nutzung

5.1 Grundfläche: die Grundflächenzahl (GRZ) beträgt 0,3. Die zulässige Grundfläche 
darf durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten 
Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl von 0,6 überschritten werden.

5.2 Die Grundfläche (GR) von Gebäuden der Hauptnutzung ohne Mitrechnung 
von Terrassen darf höchstens 250 m² betragen.

5.3 Die Firsthöhe darf bis zu 443,0 m ü. NHN betragen
(Höhe des Firstes über Normalhöhennull).

5.4 Die Traufwandhöhe darf bis zu 439,5 m ü. NHN m betragen 
(Höhe der Schnittlinie der Außenflächen von Traufwand und Dach 
über Normalhöhennull).

Der Markt Wartenberg erlässt aufgrund §§ 1-4 sowie § 8 ff. Baugesetzbuch (BauGB), Art. 81 Bayerische Bauordnung 
(BayBO) und Art. 23 Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses 
gültigen Fassung diesen Bebauungsplan Manhartsdorf Süd als Satzung. 

PRÄAMBELFESTSETZUNGEN

1. Bestandsdarstellung, Hinweise, nachrichtliche Übernahmen

1.1 Höhenlage vorhandener Verkehrsflächen über Normalhöhennull, 
z.B. 434,6 m ü. NHN

1.2 Höhenlinie mit Höhenangabe in m über NHN (Normalhöhennull)
Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2022

1.3 Bodendenkmal D-1-7637-0478: Verebneter Grabhügel 
und Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung

1.4 Anbauverbotszone der Kreisstraße ED 2

1.5 straßenrechtliche Sichtflächen 

SONSTIGE PLANZEICHEN

475

434,6 m

Bei Wohngebäuden in zweiter Reihe ist die Feuerwehrzufahrt bzw. der Feuerwehrzugang mit der Brandschutzdienst-
stelle abzustimmen. Bei Wohngebäuden auf dem Flurstück 1095 sind die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz
gegen Verkehrslärm mit der unteren Immissionsschutzbehörde abzustimmen. Für diese Abstimmungen wird die 
Durchführung von Baugenehmigungsverfahren empfohlen.
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Markt Wartenberg
Bebauungsplan Manhartsdorf Süd

gefertigt am 22. Dezember 2022
Verfahrensvermerke vom 7. Februar 2023 architekturbüro pezold·Wartenberg
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VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufstellungsbeschluss gefasst am 31. August 2020

2. Öffentlichkeitsbeteiligung
in der Fassung vom 10. Oktober 2022 vom 14. November 2022 bis 15. Dezember 2022
(§ 3 Abs. 2 BauGB)

3. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
in der Fassung vom 10. Oktober 2022 vom 26. Oktober 2022 bis 15. Dezember 2022
(§ 4 Abs. 2 BauGB)

4. Satzungsbeschluss
in der Fassung vom 22. Dezember 2022
mit Begründung vom 27. Januar 2023 am 6. Februar 2023

Die nach § 13b i.V.m. § 13a BauGB erfolgte beschleunigte Aufstellung des Bebauungsplanes 
unterliegt nicht der Genehmigungs- und Anzeigepflicht (§ 246 Abs. 1a BauGB). 
Hinweis: von der Durchführung einer Umweltprüfung wurde abgesehen.

Wartenberg den ....................... ......................................................................
Erster Bürgermeister Christian Pröbst      (Siegel)

Die ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses erfolgte am .......................; dabei wurde auf die 
Rechtsfolgen der §§ 44 und 215 BauGB sowie auf die Einsehbarkeit der Planung hingewiesen. Mit der Bekannt-
machung trat der Bebauungsplan in der Fassung vom 22. Dezember 2022  mit Begründung vom 27. Januar 2023
in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

Wartenberg den ....................... ......................................................................
Erster Bürgermeister Christian Pröbst      (Siegel)


